
Präambel

(1) FK wird in ausschließlicher Zusammenarbeit mit Ihrer Toch- 
tergesellschaft Sosnowski Computersysteme GmbH, Haar (Con-
tentlieferant) dem Lizenznehmer eine online Fondsshop-Soft- 
ware zur Verfügung stellen, durch die der Lizenznehmer in die 
Lage versetzt wird, seinen Kunden eine onlinebasierte Mög-
lichkeit für den Bezug von Fondsanteilen zu ermöglichen. FK  
ewährt dem Lizenznehmer auf Basis dieser Allgemeinen Ge- 
schäftsbedingungen den Gebrauch der Fondsshop-Software  
für den Fondsshop ausschließlich innerhalb der von der FK ange- 
boteten Webseiten-Pakete (Bronze/BronzePlus/Silber/Gold). 

§ 1 Definitionen

(1) Die Fondsshop-Software besteht aus einem Online-Programm 
im Objektcode.

(2) „Vertrauliche Informationen“ sind alle Informationen und Unter- 
lagen der jeweils anderen Partei, die als vertraulich gekennzeich- 
net oder aus den Umständen heraus als vertraulich anzusehen sind,  
insbesondere Informationen über betriebliche Abläufe, Ge- 
schäftsbeziehungen und Know-how.

§ 2 Vertragsgegenstand

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die auf die Vertragslaufzeit  
befristete Überlassung des Fondsshops ausschließlich innerhalb 
der Webseiten-Pakete der FK nebst Einräumung der zu deren 
vertragsgemäßen Nutzung erforderlichen Rechte nach Maß-
gabe von § 3.

(2) Die geschuldete Beschaffenheit der Fondsshop-Software 
kann jederzeit durch die FK AG, insbesondere zur Einhaltung 
gesetzlicher Vorschriften verändert werden. 

§ 3 Rechteeinräumung

(1) Der Lizenznehmer erhält mit vollständiger Bezahlung des 
Entgelts gemäß § 4 dieses Vertrages das nicht-ausschließliche, 
zeitlich auf die Laufzeit dieses Vertrages beschränkte, nicht über- 
tragbare und nicht unterlizenzierbare Recht zur Nutzung der 
Fondsshop-Software innerhalb der Webseiten-Pakete der FK ge- 

mäß diesem Vertrag. Vor vollständiger Bezahlung der Einrich-
tungsgebühr bzw. des Entgelts gemäß § 4 dieses Vertrages 
stehen sämtliche Unterlagen  unter Eigentumsvorbehalt. Die ver- 
tragsgemäße Nutzung umfasst die online Nutzung der Fonds-
shop-Software durch den Lizenznehmer und seine Kunden.

(2) Der Lizenznehmer ist nicht zur Vervielfältigung der Fonds-
shop-Software berechtigt.

(3) Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die ihm übergebene 
Fondsshop-Software Dritten zu überlassen. Insbesondere ist es 
ihm nicht gestattet, die Fondsshop-Software zu veräußern, zu 
verleihen, zu vermieten oder in sonstiger Weise unterzulizen-
zieren oder die Fondsshop-Software öffentlich wiederzugeben 
oder zugänglich zu machen.

(4) Der Lizenznehmer ist ausdrücklich berechtigt von einer nicht 
bei der FK gehosteten Website auf die von der FK ihm ange-
botenen kostenpflichtigen Webseitenangebote (Silber/Gold) 
inkl. Fondsshop  zu verlinken. Bei jeglicher Verlinkung achtet der 
Lizenznehmer darauf, dass die Verlinkung auf die Webseiten-
Pakete der FK AG nicht wie eigene Inhalte erscheinen. Insbe-
sondere ist darauf zu achten, dass eventuelle Urheberrechte bei 
einer Verlinkung nicht verletzt werden.

(5) Verstößt der Lizenznehmer gegen eine der vorstehenden 
Bestimmungen, werden sämtliche im Rahmen dieses Vertrages 
erteilten Nutzungsrechte sofort unwirksam und fallen automa-
tisch an den Lizenzgeber zurück. In diesem Fall hat der Lizenz-
nehmer die Nutzung der Fondsshop-Software unverzüglich und 
vollständig einzustellen, sämtliche auf seinen Systemen instal-
lierten Kopien der Fondsshop-Software zu löschen sowie die 
gegebenenfalls erstellte Sicherungskopie zu löschen oder dem 
Lizenzgeber auszuhändigen.

§ 4 Entgelt, Fälligkeit und Verzug

Als Vertragspartner für die Implementierung und Bereitstellung 
des Content der Fondsshop-Software schließt der Lizenzneh-
mer einen zusätzlichen Vertrag mit der FK. Die Vergütung für 
die Gebrauchsgewährung wird durch die FK (siehe www.fonds-
konzept.ag) geregelt. 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
für die Nutzung der Fondsshop-Software als Bestandteil des Webseitenangebots der FondsKonzept AG 

Stand 01. Juli 2023 

Das Rechtsverhältnis zwischen FondsKonzept AG, Königstraße 51, 89165 Dietenheim (FK) und dem Lizenz- 
nehmer für die Nutzung der Fondsshop-Software bestimmt sich nach diesen Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen:
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§ 5 Schutz der Fondsshop-Software

Der Lizenznehmer ist verpflichtet, die Fondsshop-Software 
durch geeignete Maßnahmen vor dem Zugriff durch unbefugte 
Dritte zu sichern, insbesondere sämtliche Kopien der Fonds-
shop-Software an einem geschützten Ort zu verwahren.

§ 6 Laufzeit und Kündigung

(1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann 
von jeder Partei mit einer Frist von sechs (6) Wochen zum Ende 
jedes Kalenderquartals gekündigt werden (Webseitenangebot 
Silber/Gold), frühestens jedoch zum Ende des Quartals, in dem 
sich das Abschlussdatum dieses Vertrages erstmals jährt. 

(2) Der Mietvertrag kann darüber hinaus von jeder Partei ohne 
Einhaltung einer Frist aus wichtigem Grund schriftlich gekündigt 
werden. Ein wichtiger Grund, der den Lizenzgeber zur Kündi-
gung berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn der Lizenznehmer 
Nutzungsrechte des Lizenzgebers dadurch verletzt, dass er die 
Fondsshop-Software über das nach diesem Vertrag gestattete 
Maß hinaus nutzt und die Verletzung auf eine Abmahnung des 
Lizenzgebers hin nicht innerhalb angemessener Frist abstellt.

(3) Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.

(4) Im Falle einer Kündigung hat der Lizenznehmer die Nutzung 
der Fondsshop-Software aufzugeben und sämtliche installierten 
Kopien des Programms von seinen Rechnern zu entfernen 
sowie dem Lizenzgeber gegebenenfalls erstellte Sicherungsko-
pien nach dessen Wahl unverzüglich zurückzugeben oder diese 
zu zerstören.

§ 7 Instandhaltung

1) Der Lizenzgeber wird auftretende Sach- und Rechtsmängel an 
der Mietsache in angemessener Zeit beseitigen.

(2) Der Lizenznehmer ist verpflichtet, dem Lizenzgeber Mängel 
der Fondsshop-Software nach deren Entdeckung unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. Bei Sachmängeln erfolgt dies unter Be-
schreibung der Zeit des Auftretens der Mängel und der näheren 
Umstände.

§ 8 Haftung

(1) Der Lizenzgeber haftet unbeschränkt
- bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
- für die Verletzung von Leben, Leib oder Gesundheit,
- nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie
- im Umfang einer vom Lizenzgeber übernommenen Garantie.

(2) Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer Pflicht, die wesentlich 
für die Erreichung des Vertragszwecks ist (Kardinalpflicht), ist 
die Haftung des Lizenzgebers der Höhe nach begrenzt auf den 
Schaden, der nach der Art des fraglichen Geschäfts vorherseh-
bar und typisch ist.

(3) Eine weitergehende Haftung des Lizenzgebers besteht nicht. 
Insbesondere besteht keine Haftung des Lizenzgebers für an-
fängliche Mängel, soweit nicht die Voraussetzungen der Abs. 1, 
2 vorliegen.

(4) Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die 
persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertreter und Organe des 
Lizenzgebers.

(5) FK übernimmt keine Gewähr für den wirtschaftlichen Erfolg 
der Finanzdienstleistungsprodukte, die dem Lizenznehmer durch 
die Nutzung der Fondsshop-Software zur Verfügung gestellt 
werden oder für den wirtschaftlichen Erfolg des Lizenznehmers 
selbst. Der Lizenznehmer prüft die Finanzdienstleistungspro-
dukte, die dem Lizenznehmer zur Verfügung gestellt werden, ei-
genverantwortlich. Jede Haftung von FK für diese Produkte wird 
ausgeschlossen. FK übernimmt keine Gewährleistung für den 
Inhalt von Prospekten oder Vertragsunterlagen dieser Produkte 
oder sonstiger vom Produktanbieter erteilter Informationen.

(6) FK haftet nicht für die Falschberatung durch den Lizenzneh-
mer oder durch seine Mitarbeiter. Sollte FK dennoch verpflichtet 
sein, aufgrund einer Falschberatung oder fehlerhaften Betreu-
ung an Dritte Zahlungen zu erbringen, so stellt der Lizenznehmer 
FK hiermit von allen Schäden und Aufwendungen einschließlich 
der Kosten einer gerichtlichen oder außergerichtlichen Rechts-
verfolgung bzw. Verteidigung frei, die FK aus der Geltendma-
chung derartiger Ansprüche Dritter entstehen und wird der FK 
diese Beträge erstatten.

(7) Ändert, ergänzt oder verkürzt der Lizenznehmer die ihm 
von FK zur Verfügung gestellten Unterlagen, wird er FK von 
jeder Haftung freistellen, die aus der Veränderung der entspre-
chenden Unterlagen resultiert.

§ 9 Vertraulichkeit

(1) Die Parteien vereinbaren, über vertrauliche Informationen 
Stillschweigen zu wahren. Diese Verpflichtung besteht über die 
Beendigung des Vertrages fort.

(2) Von dieser Verpflichtung ausgenommen sind solche vertrau-
lichen Informationen,
a) die bei Abschluss des Vertrages öffentlich bekannt sind oder 
danach öffentlich bekannt gemacht werden, soweit dies nicht 
auf einer Verletzung dieses Vertrages beruht;
b) die aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen oder auf Anord-
nung eines Gerichtes oder einer Behörde offengelegt werden 
müssen. Soweit zulässig und möglich, wird der zur Offenlegung 
verpflichtete Empfänger die andere Partei vorab unterrichten 
und ihr Gelegenheit geben, gegen die Offenlegung vorzugehen.

(3) Die Parteien werden nur solchen Beratern Zugang zu ver-
traulichen Informationen gewähren, die dem Berufsgeheimnis 
unterliegen oder denen zuvor den Geheimhaltungsverpflich-
tungen dieses Vertrages entsprechende Verpflichtungen auf-
erlegt worden sind. Des Weiteren werden die Parteien nur 
denjenigen Mitarbeitern die vertraulichen Informationen offen-
legen, die diese für die Durchführung dieses Vertrages kennen 
müssen, und diese Mitarbeiter auch für die Zeit nach ihrem Aus-
scheiden in arbeitsrechtlich zulässigem Umfang zur Geheimhal-
tung verpflichten.

(4) Jeder schuldhafte Verstoß gegen die vorstehenden Vertrau-
lichkeitsverpflichtungen zieht eine Vertragsstrafe in Höhe von 
1.000 EUR nach sich. Weitergehende Ansprüche der Parteien 
bleiben unberührt.
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§ 10 Verhaltenspflichten

(1) Der Lizenznehmer verpflichtet sich, im Zusammenhang mit 
seiner Vermittlungstätigkeit [und Beratung], die rechtlichen 
Bestimmungen zu beachten, insbesondere die Kunden ent-
sprechend den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes 
(WpHG) oder der Finanzanlagenvermittlerverordnung aufzuklä-
ren, die Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes 
(GwG) und des WpHG zu überwachen und sicherzustellen, fer-
ner nichts zu unternehmen oder zu empfehlen, von dem bei ver-
ständiger Überlegung angenommen werden muss, dass es nicht 
im Interesse des Kunden ist. Insbesondere dürfen keine falschen 
oder irreführenden Darstellungen gegeben werden oder für die 
Anlageentscheidung wesentliche Tatsachen verschwiegen wer-
den. Der Lizenznehmer bzw. die von ihm eingeschalteten zu-
verlässigen Dritten verpflichten sich, sicherzustellen, dass jedem 
Erwerber oder Kaufinteressenten die gesetzlich vorgeschrie-
benen Unterlagen zur Verfügung gestellt werden (Key-Investor-
Information, Prospektunterlagen, letzter Geschäftsbericht etc). 
Die genannten Pflichten bestehen unabhängig von der tatsäch-
lichen Anwendbarkeit der oben erwähnten Gesetze, wie WpHG 
oder GwG.

(2) Der Lizenznehmer und die von ihm eingeschalteten zuver-
lässigen Dritten verpflichten sich, keine Prognosen über Wer-
tentwicklungen der Fondsanteile in der Zukunft oder andere 
Aussagen über zukünftige Entwicklungen zu geben.

(3) Im Außenverhältnis gegenüber dem Anleger tritt der Lizenz- 
nehmer nicht im Namen von FK auf. Der Lizenznehmer und die 
von ihm eingeschalteten Mitarbeiter, Vermittler oder andere 
Vertriebsstellen dürfen nicht den Eindruck erwecken, als seien 
sie Vertreter oder Bevollmächtigte von FK oder einer mit der 
FK verbundenen Gesellschaft. Das Beratungs- oder Betreuungs-
gespräch mit dem Anleger führt der Lizenznehmer im eigenen 
Namen und unter eigener Verantwortung. Dies muss auch 
gegenüber dem Anleger zum Ausdruck kommen. Der Lizenz-
nehmer wird deswegen in einem Beratungsgespräch darauf 
hinweisen, dass er seine Produkte lediglich über FK bezieht, nicht 
aber für diese tätig ist. Der Lizenznehmer darf bei dem Anlage-
suchenden nicht den Eindruck erwecken, seine Beratung oder 
Betreuung sei FK zuzurechnen.

(4) Der Lizenznehmer verpflichtet sich und seine Mitarbeiter, an 
Schulungsveranstaltungen von FK oder einer anderen von die-
ser benannten Stelle auf eigene Kosten teilzunehmen. Er wird 
diese Verpflichtung auch an die von ihm eingeschalteten Dritten 
weitergeben.

(5) Der Lizenznehmer ist verpflichtet, allen Anforderungen aus 
den gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich des Fernabsatzes (§ 312 
b BGB) selbst und eigenständig nachzukommen. Er wird diese 
Verpflichtung auch an seine Untervertriebsstellen und Dritte wei-
tergeben. Der Lizenznehmer wird FK, die Fondsgesellschaft oder 
mit FK oder der Fondsgesellschaft verbundene Unternehmen, 
die jeweiligen Fonds oder Investmentfondsgesellschaften von 
allen Schäden und Ansprüchen freistellen, die sich aus einer Ver-
letzung der Vorschriften hinsichtlich des Fernabsatzes ergeben 
und entsprechende Ansprüche auf Anforderung ausgleichen.  

§ 11 Sonstiges

(1) Der Lizenznehmer darf Rechte und Pflichten aus oder im Zu-
sammenhang mit diesem Vertrag nicht auf Dritte übertragen.

(2) Eine Aufrechnung ist nur gegenüber unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Forderungen des Lizenzgebers statt-
haft.

(3) Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der 
Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung oder Aufhebung 
dieser Klausel.

(4) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lizenznehmers fin-
den keine Anwendung.

(5) Auf diesen Vertrag ist ausschließlich das deutsche Recht 
unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Natio-
nen über Verträge über den internationalen Warenverkauf vom 
11.4.1980 (UN-Kaufrecht) anzuwenden.

(7) Ausschließlicher Gerichtsstand ist Ulm.

(8) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirk-
sam sein, berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
grundsätzlich nicht. Die Vertragsparteien werden sich bemühen, 
anstelle der unwirksamen Bestimmung eine solche zu finden, 
die dem Vertragsziel rechtlich und wirtschaftlich am ehesten 
gerecht wird.

(9) Sämtliche in diesem Vertrag genannten Anlagen sind Ver-
tragsbestandteil.


